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Förderung für Regenwasserspeicheranlagen vom Land Steiermark 
 

Ab dem 01.01.2024 bietet das Land Steiermark eine Pauschalförderung von € 1.000,- pro 
Regenwasserspeicheranlage an.  
Die Förderung betrifft verschiedene Maßnahmen zur Regenwasserbewirtschaftung, darunter 
Regenwasserkanäle, Versickerungs- und Retentionsbecken, Bepflanzte Rigole und Anlagen 
nach dem Schwammstadtprinzip, Entsiegelungsmaßnahmen, 
Regenwasserbehandlungsanlagen und Zisternen zur Gartenbewässerung.  
 

Die Förderungsanträge können von Verbänden, Gemeinden, Genossenschaften sowie 
natürlichen Personen über die Gemeinden im Maßnahmengebiet gestellt werden.  
Als generelle Förderungsvoraussetzungen gelten die Förderungsrichtlinien für die 
kommunale Siedlungswasserwirtschaft des Bundes sowie die Förderungsrichtlinien 
Siedlungswasserwirtschaft des Landes Steiermark. 
Eine Voraussetzung bei privaten Zisternen zur Gartenbewässerung ist ein 
Speichervolumen von mindestens 5 m³. 
 

 

Förderungen der Gemeinde 
 
Zuschuss Schullandwoche 
Für Schullandwochen gewährt die Gemeinde einen Zuschuss von € 20,-- pro Kind. 
 
Förderungen Kinderfahrräder und Helme 
Für jedes Kind im Pflichtschulalter mit Hauptwohnsitz in St. Jakob im Walde kann einmalig 
ein Zuschuss der Gemeinde beantragt werden. 

• Neues Kinderfahrrad: 40 % max. € 70,- 

• Kinderfahrradhelm: € 30,- 

Förderung Regenwasserspeicher oder Löschteich 
Die Gemeinde fördert einmalig pro Liegenschaft 40 % der Anschaffungskosten eines 
Regenwasserspeichers oder eines Löschteichs.  

• Regenwasserspeicher ab 2.000 Liter max. € 300,- 

• Löschteich ab 50 m³ max. € 500,- 

 

Änderung Alternativenergieanlagen-Förderung 
Für Förderanträge zu Photovoltaik-, Solar- und Speicheranlagen muss ab 01.01.2024 kein 
Energieausweis bzw. kein Nachweis einer Energieberatung vorgelegt werden.  
Bei Heizungsprojekten gilt weiterhin die Pflicht der Vorlage eines Nachweis einer 
Energieberatung bzw. eines Energieausweises. 
 
Mehr Informationen erhalten Sie am Gemeindeamt. 
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Lohnsteuer-Zurück-Tage 
 
Holen Sie sich jetzt Ihre zu viel bezahlte Lohnsteuer zurück! 
Am Montag, 22.04.2024, findet von 14:00 bis 16:30 Uhr wieder der Lohnsteuer-Zurück-Tag 
am Gemeindeamt statt.  
Reservieren Sie sich Ihren Termin unter 03336/8212 oder auf mein.spartax.at 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Gilt nur für die KG Filzmoos 
 

Strauchschnittabfuhr 
 

Donnerstag 18. April ab 08.00 Uhr bis 
Sonntag 21. April bis 20.00 Uhr 

 

Standort: Lehofer – Feistritzbrücke Richtung Stifting 
            Klause – bei Familie Lechner/Eichtinger 

       Tennerweg 

 
Eisen – und Sperrmüllabfuhr 

 

Donnerstag 2. Mai 2024 
 

ca. 8.00 - 8.30 Uhr Bromegg – Brunnhofer, Filzmoos 26 
ca. 9.00 - 10.00 Uhr Familie Lechner/Eichtinger, Filzmoos 27 

Ca. ab 10.00 Uhr wird in der Filzmoossiedlung Sperrmüll und Eisen bei den 
gewohnten Müllsammelstellen abgeholt (Hausabholung) 

 
Bitte beim Aufladen helfen! 

 


